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Fotos 

Die in dem örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept verwendeten Bilder wurden 

von  

¶ der Flurstraße von Frau Scharding  

¶ der Sonnenstraße von Frau Zimmermann 

zur Verfügung gestellt.  

Alle weiteren Fotos wurden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der OBERMEYER Infrastruktur 

GmbH & Co. KG aufgenommen. 

Alle Bilder sind urheberrechtlich geschützt. 
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1 Einführung 

Schneckenhausen liegt mitten in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und hat etwa 

550 Einwohner. In Schneckenhausen kam es in der Vergangenheit bereits öfters zu Starkregen- 

ereignissen. Nach Aussagen in der 2. Bürgerveranstaltung sei das bisher stärkste Ereignis 1957 

aufgetreten. 

Das Hauptgewässer in Schneckenhausen ist der Odenbach, dem von Osten der Horterbach und 

Westen der Steidelbach zufließen. Alle genannten Bäche sind Gewässer III. Ordnung. 

 
Abb. 1: Blick auf die Ortslage 

Hochwasser und Starkregen können wir nicht verhindern und wir können uns auch nicht vollstän-

dig vor Überflutungen schützen. Wir können aber vorsorgen, dass die Schäden möglichst gering 

ausfallen. Um künftig Überflutungsschäden zu reduzieren, möchte die Verbandsgemeinde im Zuge 

der allgemeinen Daseinsvorsorge mit der Erstellung von örtlichen Hochwasser- und Starkregenvor-

sorgekonzepten geeignete Vorsorgemaßnahmen realisieren und dabei auch die Eigenvorsorge der 

Bürger und Bürgerinnen aktivieren. 

Die Hochwasser- und Starkregenvorsorge umfasst dabei ein breites Spektrum denkbarer Maß-

nahmen. Von besonderer Wichtigkeit ist die Schärfung des Risikobewusstseins, sowohl der öffent-

lichen Maßnahmenträger als auch der Bevölkerung. Nur wer die Gefährdung kennt, kann die rich-

tigen Vorsorgemaßnahmen ergreifen. Deshalb hat die Aufklärung über die möglichen Gefahren 

und Risiken oberste Priorität.  

Weitere Maßnahmen umfassen das überflutungsbeständige Planen, Bauen und Sanieren sowie 

den Wasserrückhalt in Gewässern und in der Fläche. Ebenso betrachtet werden die Stärkung der 
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Gefahrenabwehr, die Warnung der Bevölkerung, der Schutz kritischer Infrastruktur, richtiges Ver-

halten bei Überflutung und einiges mehr.  

Vor der Erkenntnis, dass die Maßnahmen im öffentlichen Raum nicht ausreichen, um Wasser und 

Schlamm von der Ortslage fernzuhalten, erlangen auch private Vorsorgemaßnahmen im Rahmen 

der gesetzlich vorgeschriebenen Eigenvorsorge zunehmend an Bedeutung. Deshalb umfasst das 

vorliegende Konzept öffentliche und gleichzeitig auch mögliche und zumutbare private Maßnah-

men. 

Die Starkregenkarte von 2018 (s. Kapitel 3) des Landes gibt eine erste Orientierung, wo in Schnecken-

hausen die Gefährdungsbereiche liegen. Wichtige Informationen zu den Problembereichen liefer-

ten das Startgespräch am 10.09.2020 und die Ortsbegehung am 25.03.2021, zusammen mit Ver-

tretern der Ortsgemeinde, sowie die Informationen aus den Bürgerversammlungen am 02.11.2021 

und 19.06.2023.  

Darüber hinaus wurden durch OBERMEYER im Oktober 2022 und im Mai 2023 weitere gezielte 

Ortsbesichtigungen zu einzelnen kritischen Punkten vorgenommen. Einzelberatungen von Bürgern 

und Bürgerinnen wurden nicht gewünscht und entsprechend nicht durchgeführt. 

 

2 Ziel des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepts 

Ziel des örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes ist die Erarbeitung von Maß-

nahmen aus verschiedenen Handlungsbereichen der Starkregen- und Hochwasservorsorge, die 

geeignet sind sowohl bei Hochwasser des Odenbachs und Horterbachs als auch bei Sturzfluten 

von den Hängen Schäden zu reduzieren. Basis bildet die Starkregenkarte des Landes (s. Kapitel 3) 

sowie die bisherigen Erfahrungen von Betroffenen und Akteuren in Schneckenhausen. 

Das Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept soll für die Ortsgemeinde, die Verbands- 

gemeindeverwaltung, die Verbandsgemeindewerke, die Feuerwehr und jeden Einzelnen Hand-

lungsoptionen aufzeigen, um sich besser auf Überflutungsereignisse vorbereiten und Schäden ab-

wenden zu können. Dabei ist es wichtig, dass neben öffentlichen Maßnahmen auch Eigenvorsorge 

betrieben wird, da die potenziell Betroffenen hier einen wichtigen Beitrag zur Schadensminderung 

leisten können. 

 

3 Gefährdung durch Starkregen 

Starkregen kann in Schneckenhausen zu Sturzfluten aus den Hanglagen sowie zur Überflutung 

des Odenbachs und des Horterbachs führen. Um die Gefährdung durch Starkregenereignisse ein-

schätzen zu können, hatte das Landesamt für Umwelt im Jahr 2021 seinerzeit im Internet zugäng-

liche Starkregenkarten (s. Abb. 2) als Überblicksdarstellung für ganz Rheinland-Pfalz vorgelegt. In 
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diesen war Schneckenhausen mit einer hohen Gefährdungswahrscheinlichkeit bewertet. Die Ge-

fährdung innerhalb der Ortslage (s. Abb. 2) war nicht in den im Internet abrufbaren Starkregenkar-

ten des Landesamts für Umwelt (LfU) dargestellt. Die Karten und Daten zur Gefährdungs- 

analyse Sturzflut nach Starkregen (Hochwasser-Info-Paket: Hochwasservorsorge durch Flussge-

bietsentwicklung - VG Otterberg, Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht 

Rheinland-Pfalz, Ergänzung der Karte 5 für die VG Otterbach-Otterberg, 2018 [5]) wurden vom 

Land für die vorliegende Bearbeitung zur Verfügung gestellt und können bei der Verbandsgemein-

deverwaltung eingesehen werden. 

 

Abb. 2: Starkregenkarte des Landes [5] für die Ortslage Schneckenhausen, Stand 12/2018 

Seit 11/2023 werden vom Landesamt f¿r Umwelt neue ĂSturzflutgefahrenkartenñ im Internet veröf-

fentlicht [2]. Diese Karten sind wesentlich genauer als die alten und sollten künftig ausschließlich 

benutzt werden.  

Der vorliegende Bericht wurde noch auf Basis der alten Starkregenkarten erstellt. Dort wo die neue 

Sturzflutgefahrenkarte deutlich detaillierte und auch abweichende Informationen liefert, wurden die 

neuen Karten eingefügt und der Bericht angepasst. Hintergrundinformationen zu den neuen Sturz-

flut Gefahrenkarten finden sich im Wasserportal Rheinland-Pfalz (https://wasserportal.rlp-um-

welt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte). 

Abflusskonzentration Starkregen: Wirkungsbereich Sturzflut nach Starkregen: 

 

gering: >2.500 bis 5.000 m² EZG 

mäßig: >5.000 bis 10.000 m² EZG 

hoch: >10.000 bis 50.000 m² EZG 

sehr hoch: >50.000 m² EZG 

 

 

potenzieller Überflutungsbereich in Auen 

potenziell überflutungsgefährdete Bereiche entlang von Tie-

fenlinien (EZG > 20 ha; Überstau 1 m; Extrapolation 50 m) 

Tiefenlinien  

https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte
https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte
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Abb. 3: Sturzflutgefahrenkarte des Landes [2] von 11/2023 für außergewöhnlichen 
Starkregen, SRI 7, 1 Std.  
https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflut-
karte 

 

 

 

4 Übergeordnete Maßnahmen und Daueraufgaben 

Übergeordnete Maßnahmen, sind Maßnahmen, die in der gesamten Ortsgemeinde und oft auch 

in der gesamten Verbandsgemeinde gelten. Jeder übergeordneten Maßnahme ist eine Nummer 

und der Träger zugeordnet. Die Maßnahmen sind in Anlage 1 zusammengestellt, priorisiert und 

soweit möglich die Umsetzungskosten genannt.

https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte
https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte
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4.1 Aufklärung über die Gefährdung durch Starkregen  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN Zuständig 

4.1-1 

Starkregeninformation auf der Homepage und in der Presse zum Über-
flutungsrisiko. Grundlage: Sturzflutgefahrenkarte des Landes, örtliches 
Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept, zurückliegende Ereig-
nisse 

VG 

Das generelle Ziel ist es, die Vertreter der öffentlichen Hand sowie die potenziell Betroffenen auf-

zuklären, wo es bei Starkregen und Hochwasser zu Überflutungen kommen kann. Nur wer die 

Gefahr kennt, kann Vorsorge treffen. Die Verbandsgemeinde und evtl. auch die Ortsgemeinde 

sollten durch entsprechende Berichte im Amtsblatt, auf der Homepage sowie in der lokalen Presse 

über die Sturzflutgefahrenkarte und das örtliche Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept in-

formieren (Maßnahme 4.1-1). Dabei muss auf eine wiederholende Berichterstattung geachtet wer-

den, denn bereits kurze Zeit nach einem Schadensereignis verblasst das Bewusstsein für Gefah-

ren und Risiken.  

 

4.2 Warnung der Bevölkerung  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN Zuständig 

4.2-1 
Aufbau eines Warnsystems (Sprachsirenen) in allen Kommunen des 
Landkreises Kaiserslautern zur Alarmierung der Bevölkerung u. a. bei 
Hochwasser und Starkregen 

KV 

Das generelle Ziel ist es, die Bevölkerung möglichst frühzeitig über die Gefahr eines Hochwassers 

und/oder Starkregens zu informieren und bei Eintritt zu warnen (Maßnahme 4.2-1). 

Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes DWD 

Eine wichtige Informationsquelle sind die Unwetterwarnungen des DWD, der die Informationen 

¿ber die ĂWarnWetter-Appñ direkt an angemeldete Smartphone-Nutzer weitergibt.  

Der DWD warnt in 3 Stufen vor Starkregen: 

¶ Stufe 2 ĂMarkante Wetterwarnungñ  

bei 15 bis 25 l/m² in 1 Stunde bzw. 20 bis 35 l/m² in 6 Stunden.  

¶ Stufe 3 ĂUnwetterwarnungñ  

bei > 25 l/m² in 1 Stunde bzw. > 35 l/m² in 6 Stunden.  

¶ Stufe 4 ĂWarnungen vor extremem Unwetterñ  

bei Niederschlägen > 40 l/m² in 1 Stunde bzw. > 60 l/m² in 6 Stunden.  
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Warnapps 

Bundesweit gibt es zudem einheitliche Warndienste des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und 

Katastrophenvorsorge KATWARN und NINA geben Warninformationen direkt, ortsbezogen und 

kostenlos an Mobiltelefone angemeldeter Nutzer weiter. 

Cell Broadcast  

Seit Februar 2023 besteht auf Bundesebene eine Funkzellenwarnung (Cell Broadcast), mit der 

Pushnachrichten direkt auf alle Mobilgeräte, die in einer Funkzelle angemeldet sind, gesendet 

werden. 

Sirenen 

Der Landkreis Kaiserslautern beteiligt sich derzeit an einem bundesweiten Förderprogramm zur 

Erneuerung bzw. Ertüchtigung von Sirenen. Dabei sollen die bisherigen Sirenen durch Sirenen mit 

Sprachnachrichten ersetzt werden (Maßnahme 4.2-1). 

 

4.3 Stärkung der Gefahrenabwehr im Überflutungsfall  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN Zuständig 

4.3-1 

Fortschreiben des Alarm- und Einsatzplans (AEP) für Hochwasser und 
Starkregen gemäß Rahmen- Alarm- und Einsatzplan Hochwasser RLP 
von 08/2020 mit Behandlung aller überflutungskritischen Bereiche (insbe-
sondere öffentliche Einrichtungen) gemäß örtlichem Hochwasser- und 
Starkregenvorsorgekonzept 

Feuerwehr 

4.3-2 
Überprüfung der Ausrüstung der Feuerwehr für den Hochwasserfall, 
Budgetierung von notwendigen Neuanschaffungen  

Feuerwehr 

Generelles Ziel ist es, Feuerwehren so auszustatten und Abläufe so zu organisieren, dass bei 

Sturzflut- und Hochwasserereignissen effektiv geholfen werden kann. Bei Überflutungen ist zu-

nächst die kommunale Ebene in der Handlungsverantwortung. Für die praktische Umsetzung der 

Gefahrenabwehr ist dort vorrangig die Feuerwehr zuständig. Bisher gehörten Hochwasser- und 

Starkregenereignisse nicht zur Standardausbildung von Einsatzkräften.  

Die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg ist im Landkreis Kaisers-

lautern Schwerpunktfeuerwehr bei Hochwasserlage. Auch bei guter Ausstattung, muss diese stän-

dig überprüft und verbessert werden (Maßnahme 4.3-2).  

Um die Effektivität bei einer Lage weiter zu steigern, wird empfohlen, einen Alarm- und Einsatzplan 

für Hochwasser und Starkregen fortzuschreiben (Maßnahme 4.3-1). Grundlage hierfür bildet der  

aktualisierte Rahmen- Alarm- und Einsatzplan Hochwasser des Ministeriums des Inneren und für 

Sport, Rheinland-Pfalz, aus August 2020. In diesen sollten die in Kapitel 5 aufgezeigten 
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Risikobereiche aufgenommen und Maßnahmen geplant werden, mit denen die Schäden möglichst 

geringgehalten werden können.  

Insbesondere sollten die Standorte kritischer Infrastruktur betrachtet und eine Priorisierung der 

Einsatzorte im Starkregenfall festgelegt werden. 

 

4.4 Sicherung der kritischen Infrastruktur  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN Zuständig 

4.4-1 
Gefährdungsanalyse für bestehende Einrichtungen zur Stromver-
sorgung hinsichtlich Überflutungsgefährdung 

Pfalzwerke 

4.4-2 
Objektschutz für überflutungsgefährdete Einrichtungen zur Strom-
versorgung  

Pfalzwerke 

4.4-3 
Berücksichtigung der Sturzflutgefahrenkarte bei der Standortwahl 
von neuen Stromversorgungseinrichtungen  

OG /  
Pfalzwerke 

4.4-4 
Gefährdungsanalyse für bestehende Einrichtungen zur Kommuni-
kation hinsichtlich Überflutungsgefährdung 

Träger 

4.4-5 
Objektschutz für überflutungsgefährdete Einrichtungen zur Kommu-
nikation 

Träger 

4.4-6 
Berücksichtigung der Sturzflutgefahrenkarte bei der Standortwahl 
von neuen Kommunikationseinrichtungen  

OG / Träger 

4.4-7 
Gefährdungsanalyse für das RÜB und Planung von Objektschutz-
maßnahmen und betrieblichen Anweisungen für den Überflutungsfall 

VGW 

 Überflutungsgefährdete Festhalle s. Abschnitt 5.1 und 5.2  

Generelles Ziel ist es, die kritische Infrastruktur so aufzubauen und zu betreiben, dass während 

und nach einer Überflutung ein gesicherter Betrieb möglich ist und Nachsorgeaufwendungen mög-

lichst minimiert werden. Die Einrichtungen der kritischen Infrastruktur sollten bei Bedarf als Ein-

satzpunkte der Feuerwehr im Alarm- und Einsatzplan Hochwasser und Starkregen enthalten sein 

(s. Abschnitt 4.3).  

4.4.1 Öffentliche Gebäude  

Ziel ist es, öffentliche Gebäude wie Schulen, Kindergärten, Veranstaltungshallen, etc. so zu errich-

ten und zu betreiben, dass bei Überflutung möglichst wenig bauliche Schäden entstehen und dass 

Menschen, die sich in diesen Einrichtungen aufhalten, in Sicherheit gebracht werden können. In 

Schneckenhausen liegt die Festhalle im überflutungsgefährdeten Bereich (s. Kapitel 5.1 und 5.2). 

4.4.2 Stromversorgung - Telekommunikation  

Die Stromversorgung ist in hohem Maße mit anderen Infrastruktureinrichtungen vernetzt. Ihr kommt 

daher eine besondere Rolle in der Hochwasser- und Starkregenvorsorge zu. Im Überflutungsfall 
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muss damit gerechnet werden, dass Stromversorgungseinrichtungen abgeschaltet werden müssen 

oder sie ausfallen, was beides erhebliche Folgeschäden zur Konsequenz haben kann. Bei Strom-

ausfall fallen auch DSL-Schränke und die Internet-Verbindung (auch VOIP) aus, so dass die wich-

tigsten Kommunikationsmöglichkeiten fehlen. 

Generell gilt, dass alle Stromversorgungs- und Kommunikationseinrichtungen gegen Wasserzutritt 

geschützt werden sollten (Maßnahme 4.4-1 und 4.4-2 sowie 4.4-4 und 4.4-5). Beim Neubau von 

solchen Einrichtungen muss künftig unbedingt darauf geachtet werden, dass diese nicht in ab-

flusskritischen Bereichen errichtet werden (Maßnahme 4.4-3 und 4.4-6).  

4.4.3 Wasserversorgung  

Die Wasserversorgung muss im Hochwasserfall möglichst lange aufrecht gehalten werden. Die ge-

samte Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg wird über den Zweckverband Wasserversorgung 

ĂWestpfalzñ versorgt. In Schneckenhausen gibt es keine aktiven Brunnen zur Trinkwasserversor-

gung. Die Wassertransport- und Versorgungsleitungen sind alle erdgebunden verlegt und damit in 

Schneckenhausen kaum gefährdet. Auch der Hochbehälter liegt außerhalb des gefährdeten Be-

reichs. 

4.4.4 Regenüberlaufbecken in Schneckenhausen  

Gemäß Starkregenkarte liegt das Regenüberlaufbecken unterhalb der Ortslage im überflutungs-

gefährdeten Bereich des Odenbachs. 

 
Abb. 4: Überflutungsgefährdetes Regenüberlaufbecken, Sturzflutgefahrenkarten für außergewöhnlichen 
Starkregen, SRI 7, 1 Std. [1] 

Überflutungsbedingte Betriebsstörungen können hier zu Umweltbeeinträchtigungen führen. Für  

einen sicheren Betrieb ist es wichtig, dass die Gefährdung durch Überflutung geprüft wird (Maß-

nahme 4.4-7) und bei Bedarf Objektschutzmaßnahmen umgesetzt werden.  
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Abb. 5: Regenüberlaufbecken unterhalb Schneckenhausen 

 

4.5 Schutz vor Kanalrückstau  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN Zuständig 

4.5-1 
Information, z.B. auf Homepage und Einzelberatung der Anlieger zur 
korrekten Grundstücksentwässerung auf Anfrage 

VGW 

 PRIVATE MASSNAHMEN  

4.5-2 Umsetzen einer satzungskonformen Grundstücksentwässerung 
Haus- 

eigentümer 

Ziel ist es, Kanalisationen so zu betreiben, dass sie auch bei Überflutungsereignissen ihre bestim-

mungsgemäße Funktion, nämlich den Transport von behandlungsbedürftigem Wasser, erfüllen. 

Damit sind Kanäle grundsätzlich nicht zur Aufnahme seltener Starkregenereignisse bestimmt. 

Aufgabe der Abwasserbeseitigung ist es, verschmutztes Wasser zu sammeln, geordnet abzuleiten 

und einer Reinigung zuzuführen. Als behandlungsbedürftig gilt das Schmutzwasser der Haushalte 

sowie der Oberflächenabfluss befestigter Flächen, der sog. ĂSpülstoßñ von z. B. Straßen und Plät-

zen, bei häufiger auftretenden Regenereignissen. Dennoch ist die Kanalisation in der Lage klei-

nere Starkregen aufzunehmen, insbesondere da sich das Wasser in der Kanalisation aufstauen 

kann.  

Bei größeren Starkregen kann es zu Wasseraustritten aus Schächten kommen (sog. ĂÜberstauñ). 

Liegen dort angrenzende Gebäude tief, sind geeignete Maßnahmen erforderlich, um Schäden zu 

verhindern oder zumindest zu reduzieren. Eine dieser Maßnahmen ist der private Objektschutz 

(s. 4.14). Um über die Hausanschlussleitungen einen Rückstau aus der Kanalisation in Unterge-

schosse zu verhindern, ist eine ordnungsgemäße Rückstausicherung in den Gebäuden von großer 

Wichtigkeit. Zur Ausführung einer ordnungsgemäßen Grundstücksentwässerung beraten die 
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Verbandsgemeindewerke auf Anfrage (Maßnahme 4.5-1). Darüber hinaus informiert die Stadtent-

wässerung Kaiserslautern sehr anschaulich auf ihrer Homepage über eine ordnungsgemäße 

Grundstücksentwässerung und die Zusammenhänge von Rückstausicherungen und Überflutungs-

schutz [11]. 

Die Anlieger müssen dafür sorgen, dass Grundstück und Haus regelkonform gebaut und ange-

schlossen sind (Maßnahmen 4.5-2). Die ĂAllgemeine Entwªsserungssatzungñ der Verbandsge-

meinde Otterbach-Otterberg ist auf der Homepage der Verbandsgemeinde abrufbar [12].  

Im Hinblick auf sich häufende Starkregenereignisse sollte die Ortsgemeinde als Straßenbaulast-

träger künftig ihre Straßen verstärkt so ausbauen, dass im Fall eines Kanalüberstaus möglichst 

viel Wasser auf der Verkehrsfläche verbleibt, ohne dass es in Anliegergrundstücke und Gebäude 

eindringt (s. Abschnitt 4.6).  

 

4.6 Notabflusswege im Siedlungsbereich  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN Zuständig 

4.6-1 

Information auf der Homepage und in der Presse über bestehende 
Abflusswege gemäß Sturzflutgefahrenkarte, die kurzfristig nicht umge-
staltet werden können und die Notwendigkeit dort Objektschutzmaß-
nahmen im privaten Bereich umzusetzen 

OG 

4.6-2 
Erstellen eines Leitfadens zum künftig überflutungsangepassten  
Straßenbau, Quelle [9] 

OG 

 PRIVATE MASSNAHMEN  

4.6-3 Überflutungsresiliente Nutzung in Abflusswegen Betroffene 

Generelles Ziel von Notabflusswegen in Siedlungsgebieten ist die Sicherstellung eines ober- 

irdischen, möglichst unschädlichen Abflusses bei Starkregen, auch aus Außengebieten.  

Künftig muss zwingend darauf geachtet werden, dass die gemäß Sturzflutgefahrenkarte bei Stark-

regen beanspruchten Abflusswege überflutungsresilient genutzt werden (Maßnahme 4.6-3). Da-

runter versteht man die Anpassung an die örtlichen Abflussverhältnisse durch im besten Fall Frei-

halten des Notabflussweges oder zumindest den Verzicht auf Lagerung von Wertgegenständen 

bzw. deren Sicherung. Kurzfristig lassen sich Fehlentwicklungen kaum rückgängig machen. In ge-

fährdeten Lagen bleibt nur, die Anlieger auf die Gefährdung hinzuweisen (Maßnahme 4.6-1) und 

sie zu motivieren, geeignete Bauvorsorge- und Objektschutzmaßnahmen zu ergreifen (s. Ab-

schnitte 4.13 und 4.14).  

Grundsätzlich sollten Wege und Straßen in Längsgefälle und Querprofil so gestaltet werden, dass 

möglichst viel Wasser gespeichert oder abgeleitet werden kann, ohne angrenzende Bebauung zu 
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schädigen. Der Stadt wird empfohlen, einen Leitfaden für künftige Straßenausbaumaßnahmen zu 

erstellen (Maßnahme 4.6-2).  

 

4.7 Hochwasserresiliente Nutzung des Gewässerumfelds  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN Zuständig 

4.7-1 
Sensibilisierung der Gewässeranlieger für die Gefahren bei Lagerung 
von beweglichen Gegenständen in überflutungs-kritischen Bereichen auf 
Homepage und in Presse 

VG 

4.7-2 
Information zu zulässigen Nutzungen im und an Gewässern III. Ord-
nung gemäß den Regelungen der Wassergesetze auf Homepage und in 
Presse 

VG 

 PRIVATE MASSNAHMEN  

4.7-3 
Einhaltung der gesetzlichen Regelungen im 10-m-Bereich von Gewäs-
sern III. Ordnung 

Anlieger 

4.7-4 
Überflutungsresiliente Nutzung des überflutungsgefährdeten Gewässe-
rumfeldes außerhalb des 10 m-Bereichs, Verzicht auf Lagerung oder 
Fixierung abtriebsgefährdeter Bauten, Ausstattung und Materialien  

Anlieger 

Generelles Ziel an Bächen ist die Sicherstellung eines schadlosen Hochwasserabflusses bzw. der 

Hochwasserretention in den Vorländern außerhalb des Gewässerbettes.  

Das Bachbett darf grundsätzlich nicht durch Einbauten und Mauern eingeengt werden und über-

flutungsgefährdete Bereiche sollten grundsätzlich frei von überflutungsempfindlicher Nutzung blei-

ben. Darüber hinaus muss das Gewässerumfeld von den Anliegern so genutzt werden, dass keine 

Gegenstände abgetrieben werden können, keine Wertgegenstände angesammelt und wasserge-

fährdende Stoffe so gelagert werden, dass bei Überflutung keine Umweltschäden entstehen.  

Vielfach fehlt vor Ort das Wissen, was an einem Gewässer erlaubt, und was verboten ist. Deshalb 

übernimmt die Verbandsgemeinde die Aufgabe, die Gewässeranlieger immer wieder zu sensibili-

sieren und über die Rechtslage aufzuklären (Maßnahmen 4.7-1 und 4.7-2). 

An Gewässern III. Ordnung sind die Vorgaben des § 31 Landeswassergesetz (LWG) zu beachten. 

Dieser regelt die zulässige Nutzung an und in den Gewässern. So sind im Bach bauliche Maß-

nahmen, wie z. B. Treppen, Mauern, Staubretter, Stege, Brücken, etc. und Bauten im 10-m-Be-

reich (gemessen ab der Uferoberkante), genehmigungspflichtig (Maßnahme 4.7-3). Haben beste-

hende Einrichtungen keine wasserrechtliche Genehmigung, sind sie unzulässigerweise errichtet 

und genießen keinen Bestandsschutz.  

Zudem sollte auf die Lagerung von leicht beweglichen Gegenständen verzichtet werden. Jeder 

Grundstücksbesitzer kann für Schäden bei Nachbarn und Unterliegern, die bei Hochwasser durch 
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unsachgemäße Lagerung verursacht werden, in Haftung genommen werden. Auch außerhalb des 

10-m-Bereichs sind die Gewässeranlieger zu hochwasserresilientem Verhalten verpflichtet (Maß-

nahme 4.7-4). 

Dies gilt auch für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, die geeignet sind, Kontaminatio-

nen in Gewässern und in der Umwelt zu verursachen. Darunter fallen insbesondere auch Heizöl. 

Bei der Lagerung sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten. Dringt Wasser beispielsweise 

in Heizöltanks ein oder schwimmen diese auf, kann es zu gravierenden Schäden an der Einrich-

tung, dem Gebäude und der Umwelt kommen. Heizölverbraucheranlagen müssen daher hohen 

Sicherheitsansprüchen genügen. Nicht ordnungsgemäß gesicherte Behälter können bei Hochwas-

ser aufschwimmen und umkippen oder Rohrleitungen können abreißen. Unfälle mit wassergefähr-

denden Stoffen sind unverzüglich der Kreisverwaltung oder der Polizei anzuzeigen.  

 

4.8 Gewässerunterhaltung und Renaturierung  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN Zuständig 

4.8-1 

Erstellen und Umsetzen eines Gewässerunterhaltungs- und Entwick-
lungsplans für die Gewässer III. Ordnung zur Unterhaltung in Siedlungs-
bereichen im gesetzlich zugelassenen Umfang und Entnahme oder Fixie-
rung von Totholz und sonstiges Treibgut in Risikobereichen 

VG 

4.8-2 

Erstellen und Umsetzen eines Gewässerunterhaltungs- und Entwick-
lungsplans für die Gewässer III. Ordnung außerhalb der Siedlungsberei-
che zur Initiierung und dauerhaften Förderung der eigendynamischen 
Entwicklung in den Bächen 

VG 

Generelles Ziel ist es außerhalb von Siedlungsbereichen, den Wasserrückhalt in den Bächen und 

in der Gewässeraue zu stärken und möglichst viel Wasser zurückzuhalten. Ein strukturreicher 

Bach (Totholz, unregelmäßiges Bachbett, Kolke, Anlandungen etc.) hat eine große Rauigkeit, 

wodurch Hochwasserwellen verlangsamt und das Wasserrückhaltevermögen gestärkt wird. Ufer-

gehölze dienen der Beschattung und sind wie Strukturen im Bachbett auch ökologisch unverzicht-

bar. Strukturreichtum kann entweder durch bauliche Renaturierungsmaßnahmen oder durch das 

Initiieren und Zulassen einer eigendynamischen Entwicklung erreicht werden. Zur zielorientierten 

Gewässerunterhaltung, sollte für den Odenbach und den Horterbach Gewässerunterhaltungs- und 

Entwicklungspläne aufgestellt werden.  

In diesen sollten im Außenbereich Unterhaltungsmaßnahmen festgeschrieben werden, die die ei-

gendynamische Gewässerentwicklung initiieren und dauerhaft unterstützen (Maßnahme 4.8-2). 

Wichtig ist dabei das Einbringen von Abflussbarrieren und Leithilfen aus natürlichen Materialien 

zum Beispiel Holz oder Natursteinen. 
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Generelles Ziel in Siedlungsbereichen ist es, vorhandene Abflusswege für den Hochwasserabfluss 

freizuhalten. Das heißt, dass dort, wo im Umfeld der Bäche Schäden durch Überflutungen entste-

hen können, abflussbehindernde Engstellen im Zuge der Gewässerunterhaltung beseitigt werden 

müssen. Dies gilt für hineinragende Gehölze, insbesondere nicht standortgerechte, ebenso wie für 

nicht gesichertes, gefährliches Schwemmgut, das beim nächsten Hochwasser mobilisiert werden 

kann.  

Besonders gefährlich ist Treibgut vor Brücken, Stegen und Verrohrungen, wo es sich verfangen 

kann. Die Unterhaltungspflicht unter Brücken, Stegen und für Verrohrungen obliegt dem jeweils 

Verkehrssicherungspflichtigen. Gerade an diesen Engstellen muss die Gewässerunterhaltung da-

für sorgen, dass die vorhandenen Fließquerschnitte frei sind. 

Deshalb ist es wichtig, dass alle fixen Engstellen in den Gewässerunterhaltungs- und Entwick-

lungsplan aufgenommen werden und ein Turnus festgeschrieben wird, wann diese zu kontrollieren 

und zu unterhalten sind (Maßnahme 4.8-1). 

 

4.9 Abflussmindernde Waldbewirtschaftung  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHME Zuständig 

4.9-1 
Abflussmindernde Waldbewirtschaftung (Waldboden bedeckt hal-
ten, Querschläge von Waldwegen in die Fläche, Kleinrückhalte, Rück-
bau verzichtbarer Wege) 

Forst 

Generelles Ziel ist es, durch abflussmindernde Bewirtschaftung im Wald den Wasserrückhalt in 

der Fläche zu stärken (Maßnahme 4.9-1).  

Um den Abfluss aus dem Wald zu bremsen, wird empfohlen, den Waldboden bedeckt zu halten 

und Oberflächenwasser möglichst lange in der Fläche zu halten. Ein weiteres wichtiges Element 

der abflussmindernden Bewirtschaftung sind Querschläge von den Wegen, um Oberflächenwas-

ser nicht gezielt in Gräben zu sammeln, sondern an vielen Stellen in die angrenzende Fläche oder 

in Mulden abzuschlagen und zu versickern. 

Natürliche oder künstlich geschaffene Vertiefungen im Wald dienen als Zwischenspeicher für den 

Oberflächenabfluss. Sie füllen sich bei Starkregen und fallen in niederschlagsfreien Perioden tro-

cken. Die wenigen Wälder um Schneckenhausen werden zum Teil intensiv forstwirtschaftlich ge-

nutzt, an vielen Stellen finden sich aber schon abflussmindernde Maßnahmen. Diese müssen un-

terhalten und ergänzt werden. 

Zur Abflussreduktion ist zudem das im Forst vorhandene Wegenetz auf seine Notwendigkeit zu 

überprüfen und gegebenenfalls rückzubauen.  
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Abb. 6: Beispiel für einen Querabschlag von einem Waldweg in einen Kleinrückhalt 

 

4.10 Abflussmindernde Wegentwässerung in Außengebieten  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN Zuständig 

4.10-1 
Abschälen der Bankette zur flächigen Querentwässerung von Wirt-
schaftswegen 

OG 

4.10-2 
Herstellen von Querschlägen in Wirtschaftswegen zur punktuellen 
Querentwässerung 

OG 

4.10-3 
Anlegen von Kleinrückhalten neben Wirtschaftswegen in landwirt-
schaftlichen Flächen 

OG 

Im Hinblick auf die gesamte wasserwirtschaftliche Situation ist anzustreben, an allen Wegen den 

Abfluss zu bremsen. Grundsätzlich sollte die abflussmindernde Bewirtschaftung landwirtschaft- 

licher Flächen mit einer abflussmindernden Wegentwässerung einhergehen. Da für die Wege und 

ihre Entwässerung aber die Ortsgemeinde und für die landwirtschaftlichen Nutzflächen die Land-

wirte zuständig sind, werden die beiden Themen getrennt behandelt.  

Wege sollten grundsätzlich nicht mit starkem Gefälle in die Ortslagen führen und entlang der Wege 

sollten keine Seitengräben das Außengebietswasser sammeln und schnell ableiten. Die einfachste 

Methode zur Abflussminderung ist die Querentwässerung (Maßnahme 4.10-1) der Wirtschafts-

wege in die angrenzende Fläche. Häufig verhindern jedoch hohe Bankette oder die Lage im Hohl-

weg das Abfließen von Wasser vom Weg.  

Alternativ zur flächigen Querentwässerung können landwirtschaftliche Wege auch durch, in Ab-

ständen angelegte Querrinnen und Querschläge entwässert werden (Maßnahme 4.10-2). Optimal 

ist es, wenn der Querschlag in die Fläche oder in einen Kleinrückhalt führt (Maßnahme 4.10-3).  
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Abb. 7: Beispiel für Querentwässerung in die Fläche durch Öffnen des Banketts 

 

 
Abb. 8: Beispiele für Kleinrückhalte 
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4.11 Abfluss - und erosionsmindernde Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen  

Nr. PRIVATE MASSNAHMEN Zuständig 

4.11-1 
Abfluss- und erosionsmindernde Bewirtschaftung von Acker- 
flächen  

Landwirte 

4.11-2 
Erhalten und Anlegen einer geschlossenen ganzjährigen Pflanzen-
decke bei landwirtschaftlich genutzten Flächen mit Hangneigung im 
Abstand von 5 m von einem Gewässer gemäß § 38a WHG  

Landwirte 

Generelles Ziel ist es, durch abfluss- und erosionsmindernde Bewirtschaftung landwirtschaftlicher 

Flächen den Wasserrückhalt zu stärken und die Bodenerosion vor allem in Hanglagen zu reduzie-

ren (Maßnahmen 4.11-1 und 4.11-2).  

Große Unterschiede in der Abflussbildung und insbesondere in der Erosionsgefährdung ergeben 

sich aus der Topografie und der Bodenbedeckung durch Pflanzen oder Pflanzenrückstände. Für 

die Verbandsgemeinde liegt flächendeckend das sog. ĂHochwasser-Info-Paketñ des Landesamtes 

für Umwelt aus 2011 vor. Auf neuere Daten (Fruchtfolge 2016 bis 2019) greift die Bodenerosions-

karte (ABAG) des Landesamtes für Geologie und Bergbau [6] zu (s. Abb. 9). Weitere geobasierte 

Daten für landwirtschaftliche Betriebe finden sich im GeoBox-Viewer des Landes Rheinland-Pfalz 

[10]. 

  
Abb. 9: Bodenerosionsgefährdung für Schneckenhausen, Fruchtfolge 2016 - 2019, Landesamt für  
Geologie und Bergbau [6]  
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Für die Verbandsgemeinde wird in dem sog. ĂHochwasser-Info-Paketñ seitens des Landes über-

wiegend eine bodenschonende Bewirtschaftung für die Ackerflächen empfohlen und für Grünland 

der Verzicht auf eine gezielte Wegentwässerung (s. Abschnitt 4.10) sowie die Erhaltung von Grün-

land. In landwirtschaftlichen Flächen hat sich zudem das Anlegen von hangparallelen Strauch-

gürteln und sonstigen Abflusshindernissen zur Abflussminderung bewährt. Die genannten Maß-

nahmen greifen jedoch in die Produktionsprozesse ein und sind nur mit den Landwirten umsetzbar.  

 

Maßnahmengruppen bei Ackernutzung Maßnahmengruppen bei Grünlandnutzung 

 

Abb. 10: Hochwasser-Info-Paket ĂMaÇnahmen in der Flªcheñ ehem. VG Otterberg, LfU, 2011 [4] 

An Gewässern sind die Landwirte nach § 38a WHG bei einer Hangneigung > 5 % verpflichtet für 

eine beidseitig 5 m breite, ganzjährig geschlossene Pflanzendecke zu sorgen (Maßnahme  

4.11-2). 
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4.12 Überflutungsresiliente Bauleitplanung  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN Zuständig 

4.12-1 
Berücksichtigung der Sturzflutgefahrenkarte bei der Erstellung des 
Flächennutzungsplans 

VG 

4.12-2 
Berücksichtigung der Sturzflutgefahrenkarte bei der Erstellung von 
Bebauungsplänen 

OG 

4.12-3 
Aufnahme der Grundsätze des überflutungsresilienten Bauens in 
künftige Bebauungspläne 

OG 

Generelles Ziel ist es, durch planerische Vorsorgemaßnahmen, also bei der Aufstellung von  

Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, in Baugebieten Schäden durch Hochwasser und Sturz-

fluten zu vermeiden. 

Sicherer Schutz bietet die Freihaltung der Bereiche, in denen gemäß Starkregenkarte Sturzfluten 

abfließen können (Maßnahmen 4.12-1 und 4.12-2). Darüber hinaus ist die Erschließung darauf 

auszurichten, dass Außengebietswasserzufluss - auch bei Starkregen - keine Schäden an der 

neuen Bebauung anrichtet. Bei Bedarf sind Notabflusswege, z. B. auf Straßen und Wegen (s. 4.6) 

auszubilden (§ 9 Abs. 1 Nr. 10, 14 und 16 BauGB). Generell sollten in den Bebauungsplan Hin-

weise zum überflutungsresilienten Bauen aufgenommen werden (Maßnahme 4.12-3).  

In Schneckenhausen sind Neubaugebiete gemäß Flächennutzungsplan (FNP) in der Verlänge-

rung der StraÇe ĂZiegelh¿tteñ und der SonnenstraÇe vorgesehen. Beide Bereiche liegen außerhalb 

der Risikobereiche. Dennoch sollte die Erschließung und Bebauung in jedem Fall überflutungs-

resilient erfolgen. 

 
Abb. 11: Geplante Wohnbauflächen (rot-weiß schraffiert) gemäß Flächennutzungsplan (FNP) 
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4.13 Überflutungsresilientes Bauen und Sanieren  

Nr. PRIVATE MASSNAHMEN Zuständig 

4.13-1 
Berücksichtigung der Sturzflutgefahrenkarte und der Grundsätze des 
überflutungsresilienten Bauens bei der Neuerrichtung, einem Anbau 
oder der Sanierung eines Einzelbauvorhabens 

Bauherr/ 
Architekt 

Generelles Ziel ist es, bei Neu- und Umbauten Schäden durch Überflutungen möglichst zu mini-

mieren bzw. kein neues Schadenspotenzial entstehen zu lassen.  

Wasser kann oberirdisch oder durch Kanalrückstau in tiefliegende nicht überflutungssichere Keller- 

und Untergeschosse, in tiefliegende Garagen und über ebenerdige Zugänge direkt in Wohn- und 

Geschäftsräume eindringen. Dadurch kann es zu irreversiblen Schäden an der Ausrüstung z. B. 

an Türen, Fenstern, Haustechnik, Putz, Tapeten, Bodenbelägen, Dämmung sowie an der Innen-

einrichtung kommen. In Extremfällen wird auch die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet. Je 

nach Ausstattung der Räumlichkeiten kann das Schadenspotenzial sehr hoch sein. Wertgegen-

stände, die in solchen Räumlichkeiten untergebracht sind, werden durch Wasser und Schlamm 

zerstört. Menschen, die sich in diesen Räumen aufhalten, sind in Gefahr.  

 
Abb. 12: Beispiel für potenziell überflutungsgefährdete Garage 

Grundsätzlich sollen bei Erschließungen und Umbauten überflutungsgefährdete Bereiche ge- 

mieden oder diese ausschließlich hochwasserresilient bebaut werden. Überflutungssicherheit bie-

ten aufsteigende Garagenzufahrten und hochliegende Hauszugänge sowie der Verzicht auf  

Unterkellerung. Hier ist die Eigenverantwortung des Bauherrn bzw. seines Architekten gefragt 

(Maßnahme 4.13-1). Eine Liste mit weitergehender Literatur zu diesem Thema ist als Anhang bei-

gefügt. Zum nachträglichen Einbau vorgesehene Objektschutzmaßnahmen sind in Abschnitt 4.14 

beschrieben. 
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4.14 Objektschutz an und in Gebäuden  

Nr. PRIVATE MASSNAHME Zuständig 

4.14-1 
Objektschutzmaßnahmen in und an Gebäuden in Abhängigkeit der 
individuellen Gefährdung 

Objekt- 
eigentümer 

Gebäudebezogene Objektschutzmaßnahmen haben das Ziel, an bestehenden Gebäuden durch 

nachträglich eingebaute Schutzeinrichtungen das Eindringen von Wasser zu verhindern oder zu-

mindest zu vermindern.  

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 5 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, im Rahmen des ihr Möglichen und Zu-

mutbaren verpflichtet ist, selbst geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen 

Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen. Bestehende, überflutungsgefährdete 

Gebäude müssen entweder im Überflutungsfall durch temporäre Sofortmaßnahmen, z. B. Barrie-

ren aus Sandsäcken, oder vorsorglich durch dauerhafte bauliche Maßnahmen am und im Haus [7] 

geschützt werden (Maßnahme 4.14-1). Zu beachten ist, dass bei temporären Lösungen die ent-

sprechende Aufbauzeit einzuplanen ist. 

 
Abb. 13: Beispiel für die Sicherung eines niveaugleichen Lichtschachtes 

 
Abb. 14: Beispiel für die Sicherung eines außenliegenden Kellerzuganges 
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Tiefliegende Fenster und Türen können beispielsweise durch den Einbau von wasserdichten und 

stoßfesten Türen und Fenstern gesichert werden. Bei niedrigeren Wassertiefen können auch 

Schutzmauern und Aufkantungen vor eindringendem Wasser schützen. Ebenso tragen wasserab-

weisende Schutzanstriche und wasserbeständige Baustoffe und Materialien dazu bei, die Schäden 

im Überflutungsfall gering zu halten.  

Auch Dammbalkensysteme und Schotts bieten Schutz vor Überflutung (s. Abb. 15). 

   
Abb. 15: Dammbalkenverschluss (links) und Schott (rechts) 

Im Haus muss darauf geachtet werden, dass keine hochwassersensible und ggf. lebensnot- 

wendige Ausstattung überflutet wird, bzw. dass im Fall einer Überflutung keine lebensgefährlichen 

Situationen entstehen. Dies gilt insbesondere für: 

¶ Stromversorgung, Haus- und Versorgungstechnik 

Diese ist extrem wasserempfindlich. Zum Schutz vor Hochwasserzutritt und Verschlammung 

können der Aufstellraum abgeschottet oder die technischen Geräte wasserdicht eingehaust wer-

den. Durch Installation geeigneter Pumpen an Gebäudetiefpunkten kann über eine gewisse Zeit 

eindringendes Hochwasser abgepumpt werden. Sicherer ist es jedoch, die technischen Einrich-

tungen (z. B. Schaltschränke, Heizungsbrenner etc.) über dem Hochwasserniveau anzuordnen. 

Zum persönlichen Schutz wird die Installation eines im Überflutungsfall zugänglichen Frei-

schalters für elektrische Einrichtungen in überflutungsgefährdeten Gebäudeteilen sowie im Au-

ßenbereich (Steckdosen, Beleuchtung, Sprechanlagen, Heizgeräte etc.) empfohlen. 
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¶ Nutzung 

Überflutungsgefährdete Räume sollten nicht als Schlafzimmer genutzt werden, da eine Überflu-

tung auch nachts kommen kann. Auch sollten sie nicht mit wertvollen Möbeln oder Geräten, wie 

Sauna, Fitness-, Büroräumen, ausgestattet sein und es sollten keine wichtigen analogen oder 

digitalen Dokumente (Versicherungspolicen, Urkunden, Wertpapiere) sowie Gegenstände mit 

ideellem Wert gelagert werden. 

¶ Schutz vor Kanalrückstau 

Bei Starkregen macht sich auch die Überlastung der Kanalisation schadensverursachend be-

merkbar. Liegen Gebäudeteile oder Außenanlagen unter dem Niveau der Rückstauebene ist 

jeder Hauseigentümer verpflichtet, sich gegen Rückstau aus der Kanalisation zu schützen  

(s. auch Abschnitt 4.5).  

¶ Gasversorgung 

Von oberirdisch, in überflutungsgefährdeten Bereichen aufgestellten Gastanks geht eine be-

sondere Gefährdung aus. Die Tanks können aufschwimmen oder leck schlagen. In beiden Fäl-

len besteht Explosionsgefahr. Eigentümer von Gastanks sind verpflichtet, diese gegen Anprall 

bei Hochwasser und Aufschwimmen zu sichern. 

Zum Thema Objektschutz gibt es zahlreiche sehr informative Broschüren verschiedener Institutio-

nen (s. auch Literaturhinweise in Anlage 2).   

 

4.15 Elementarschadenversicherung  

Nr. PRIVATE MASSNAHME Zuständig 

4.15-1 Abschluss einer Elementarschadenversicherung jeder Hausbesitzer 

Jeder kann Opfer von Naturereignissen wie Hagel, Hochwasser und Starkregen werden. Auch mit 

der Umsetzung umfangreicher Vorsorgemaßnahmen gibt es keinen absoluten Schutz vor Elemen-

tarschäden, so dass diese im Extremfall erheblich und mitunter auch existenzbedrohend sein kön-

nen. Um zumindest die finanziellen Folgen einer Überflutung zu begrenzen, empfiehlt das Land, 

eine risikobasierte Elementarschadenversicherung abzuschließen (Maßnahme 4.15-1). Diese 

übernimmt zum Beispiel die Reparaturkosten an Gebäuden, die in Folge der Überschwemmung 

entstehen. Bei Komplettverlust trägt die Versicherung die Kosten für die Errichtung eines gleich-

wertigen Hauses. Ein Ausgleich von Schäden durch den Staat erfolgt nicht, wenn das geschädigte 

Anwesen versicherbar gewesen wäre. Im gewerblichen Bereich werden Elementarerweiterungen 

auch für die Geschäftsgebäudeversicherung, die Betriebsunterbrechung oder Mietausfälle ange-

boten.  
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Informationen zur Elementarschadensversicherung hat das Land Rheinland-Pfalz im Internet be-

reitgestellt [8]. Zudem steht die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz beratend zur Verfügung. 

 

4.16 Richtiges Verhalten vor, während und nach Hochwasser oder Sturzfluten  

 ÖFFENTLICHE MASSNAHME Zuständig 

4.16-1 
Information zu richtigem Verhalten vor, während und nach Überflu-
tung auf Homepage, in Presse, Amtsblatt, etc. 

VG 

 PRIVATE MASSNAHMEN  

4.16-2 Richtiges Verhalten vor, während und nach Überflutung Jeder 

4.16-3 Erstellen eines persönlichen Notfallplans Betroffene 

Fast täglich berichten die Medien über Katastrophen und Schadensereignisse durch Hochwasser 

und Starkregen. Dabei gibt es nicht nur die großen Katastrophen, die ganze Landstriche für lange 

Zeit betreffen, sondern auch lokale Sturzfluten können für jeden Einzelnen und jede Familie eine 

persönliche Katastrophe auslösen. 

Vorkehrungen gegen Hochwasser zu treffen, fällt in den Verantwortungsbereich jedes Einzelnen. 

Dennoch sollte die Verbandsgemeinde immer wieder mit Tipps an die Notwendigkeit erinnern 

(Maßnahme 4.16-1). Um Überflutungsereignisse besser bewältigen zu können, sollte jeder poten-

ziell Betroffene einen persönlichen Notfallplan (Maßnahme 4.16-3) erstellen. Hilfestellung bieten 

u. a. Broschüren des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.  

Zu einer persönlichen Notfallausrüstung im Überflutungsfall gehören beispielsweise Gummistiefel, 

Gummihandschuhe, Universalwerkzeug, Taschenlampe, Schaufel, ggf. Medikamente und Ver-

bandszeug, etc. aber auch eventuell eine Pumpe und Sandsäcke. 

Da insbesondere bei Sturzfluten keine oder kaum Vorwarnzeit besteht, sollte der persönliche Not-

fallplan praktische Dinge regeln, wie z. B. wann der Strom im Gebäude abgeschaltet werden muss, 

in welcher Reihenfolge Mobiliar und andere Gegenstände aus den wassergefährdeten Räumen 

entfernt bzw. gegen Aufschwimmen gesichert werden, oder falls mobile Schutzsysteme vorhanden 

sind, wer diese im Ereignisfall - auch bei Urlaub - einsetzt. 

Überflutungsgefährdete Räume sollten nie bei Hochwasser betreten werden (Maßnahme 4.16-2). 

Zum einen besteht Stromschlaggefahr, zum anderen die Gefahr, dass Scheiben und Türen durch 

den Wasserdruck bersten und schwallartig in das Gebäude eindringen. Außerdem ist zu beachten, 

dass Türen bei Hochwasser durch den Wasserdruck nicht mehr zu öffnen sind. 
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Kanaldeckel in privaten und öffentlichen Flächen sollten nicht herausgenommen werden (Absturz-

gefahr und Schmutzeintrag). Um Personenschäden zu vermeiden ist es notwendig, dass die Anlie-

ger der Flutwelle fernbleiben (zu Fuß und mit dem Auto).  

Im Katastrophenfall ist es unerlässlich, dass die Bevölkerung den Anweisungen der Feuerwehr, ins-

besondere auch bei Evakuierung, Folge leistet. 

Nach einem Hochwasser ist es wichtig, die Schäden am Eigentum im Detail zu dokumentieren (Maß-

nahme 4.16-2). Unrat und Schlamm, die sich auf einem Grundstück angesammelt haben, sind als 

Abfall einzustufen, der ordnungsgemäß zu entsorgen ist. Eine Verbringung in ein Gewässer bei ab-

laufendem Hochwasser kann strafrechtlich verfolgt werden. 
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5 Örtliche Maßnahmen  

Örtliche Maßnahmen, sind die Maßnahmen, die in dem jeweiligen Risikobereich gelten. Jeder 

lokalen Maßnahme sind eine Nummer und der Träger zugeordnet. Die Maßnahmen sind in An-

lage 1 zusammengestellt, priorisiert und, soweit ermittelbar, die Umsetzungskosten genannt. 

5.1 Odenbach  

Übergeordnetes Gewässer: Glan 

Starkregenkarte des Landes, 2018: 

 

Abflusskonzentration Starkregen: Wirkungsbereich Sturzflut nach Starkregen: 

 

gering: >2.500 bis 5.000 m² EZG 

mäßig: >5.000 bis 10.000 m² EZG 

hoch: >10.000 bis 50.000 m² EZG 

sehr hoch: >50.000 m² EZG 

 

potenzieller Überflutungsbereich in Auen 
 
potenziell überflutungsgefährdete Bereiche entlang von Tie-
fenlinien (EZG > 20 ha; Überstau 1 m; Extrapolation 50 m) 

Tiefenlinie 

Potenzielle Gefährdung: 

¶ Überflutung entlang des Odenbachs 
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Maßnahmen am Odenbach 

Neben den übergeordneten Maßnahmen zu Aufklärung und Information (4.1), zur Warnung der 

Bevölkerung (4.2) und Stärkung der Gefahrenabwehr (4.3), Nutzung des Gewässerumfeldes (4.7), 

abflussmindernde Waldbewirtschaftung (4.9), abfluss- und erosionsmindernden Bewirtschaftung 

landwirtschaftlicher Flächen (4.11), zur Elementarschadenversicherung (4.15) und zu richtigem 

Verhalten (4.16), sollten folgende Maßnahmen umgesetzt werden: 

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN Zuständig 

5.1-1 
Fördern einer eigendynamischen Entwicklung im Odenbach im 
Zuge der Gewässerunterhaltung oberhalb der Ortslage 

VG 

5.1-2 
Errichten von Verwallungen im Süden und Osten der Tennisplätze 
zum Schutz der Sportanlage vor Odenbachhochwasser 

OG/Verein 

5.1-3 
Schaffen von Retentionsraum oberhalb der Tennisplätze zum Aus-
gleich der Abflussverschärfung aus Maßnahme 5.1-2 

OG/Verein 

5.1-4 
Errichten einer Verwallung oder eines Abfangegrabens im Westen 
des westlichen Tennisplatzes zum Schutz vor wildem Hangabfluss 

OG/Verein 

5.1-5 
Verzicht auf die Lagerung von Grünschnitt aus der Gehölzpflege 
am Bach 

VG 

 

Defizitanalyse, Handlungsbedarf und Maßnahmen 

Der Odenbach entwässert bis zur Bebauung am Sonnenhof ein etwa 120 ha großes Einzugsge-

biet, das überwiegend landwirtschaftlich intensiv genutzt wird.  

 
Abb. 16: Einzugsgebiet des Odenbachs bis zum Sonnenhof, Sturzflutgefahrenkarte des Landes von 
11/2023 für außergewöhnlichen Starkregen, SRI 7, 1 Std.  
https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte 

https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte
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In dem Gebiet bildet sich der Odenbach aus zwei Zuflüssen, die unmittelbar vor der Ortslage zu 

einem begradigten Wiesengraben ohne Gewässerstrukturen zusammenlaufen (Abb.17). Gemäß 

Abb. 16 tritt der Bach bei Starkregen bereits vor der Ortslage über die Ufer, was unbedingt positiv 

zu bewerten ist, da dadurch Abflussspitzen schon im Außenbereich gedämpft werden. Die größten 

Wassertiefen werden gemäß Sturzflutgefahrenkarte (Abb. 16) bei außergewöhnlichen Starkregen 

oberhalb der Tennisplätze erreicht. 

 
Abb. 17: Odenbach im Außenbereich oberhalb der Ortslage 

 
Abb. 18: Überflutungsgefährdung durch den Odenbach im Bereich Sportanlagen ï Festhalle, Sturzflutge-
fahrenkarte des Landes von 11/2023 für außergewöhnlichen Starkregen, SRI 7, 1 Std. 
https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte 

https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte
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Um den Hochwasserzufluss in die Ortslage zu reduzieren, sollte im Außenbereich möglichst viel 

Wasser zurückgehalten werden. Dies entspricht auch den Wünschen der Anlieger in der 2. Bür-

gerveranstaltung und kann unter anderem durch das Fördern einer eigendynamischen Entwick-

lung im Zuge der Gewässerunterhaltung erfolgen (Maßnahme 5.1-1). Am Ortsrand muss auf Tot-

holz und Treibgut im Bach geachtet werden. Besteht die Gefahr des Abtreibens, muss es entnom-

men oder fixiert werden (s. auch Abschnitt 4.8). 

Zwischen dem Odenbach und den hochliegenden Tennisplätzen liegt eine Feuchtfläche, die häu-

figer überschwemmt wird. Die Tennisplätze selbst werden bei außergewöhnlichen Starkregen 

überflutet (s. Abb.18). 

 
Abb. 19: Tennisplätze neben dem Odenbach  

Zum Schutz der Sportanlage wird empfohlen im Süden und Osten eine Verwallung entlang der 

Tennisplätze zu errichten (Maßnahme 5.1-2). Da durch eine solche Maßnahme jedoch Retenti-

onsraum verloren geht, sollte in Kombination oberhalb der Sportanlage zusätzlicher Rückhalte-

raum zum wasserwirtschaftlichen Ausgleich geschaffen werden (Maßnahme 5.1-3). Je nach Lage 

der Schutzmaßnahmen sind diese wasserrechtlich genehmigungspflichtig. 

Der westliche Tennisplatz wird gemäß Sturzflutgefahrenkarte nicht von Odenbachhochwasser er-

reicht, sondern er ist bei Starkregen durch Oberflächenabfluss vom Hang überflutungsgefährdet. 
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Zum Schutz vor wild zufließendem Hangwasser kann ebenfalls eine Verwallung geschüttet oder 

ein Graben mit Vorflut zum Odenbach gezogen werden (Maßnahme 5.1-4). 

Anschließend quert eine Fußgängerbrücke den Bach, kurz darauf fließt er in eine Verrohrung. Das 

Gelände über der Verrohrung liegt deutlich erhöht zum Bach und wird als Parkplatz genutzt. Der 

Beginn der Bachverrohrung stellt eine Engstelle dar, die bei Hochwasser durch Treibgut verstopfen 

kann. Trotz der Höhenlage wird der Parkplatz schon bei außergewöhnlichen Starkregen flächig 

überflutet. Gemäß Abb.18 wird die Festhalle allerdings nicht von Hochwasser aus dem Odenbach 

erreicht, sie ist aber stark durch Hangabfluss gefährdet (s. Abschnitt 5.2).  

 
Abb. 20: Überflutungsgefährdete Parkplatz an der Festhalle über der Odenbachverrohrung 

 
Abb. 21: Festhalle mit barrierefreien Zugängen 
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Unterhalb der Straße zum Sonnenhof endet die Bachverrohrung und der Odenbach fließt wieder 

offen. Bei einer Begehung im April 2023 lag Grünschnitt, vermutlich aus einer Gewässerunterhal-

tungsmaßnahme, im und am Bach. Bei Odenbachhochwasser besteht die Gefahr, dass Schnittgut 

abgetrieben wird. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass dieses bis zum Durchlass in der Hauptstraße 

transportiert wird und dort zu einer Verklausung führt, dennoch gehört der Grünschnitt nicht in das 

direkte Gewässerumfeld und sollte entfernt werden (Maßnahme 5.1-5). 

 
Abb. 22: Grünschnitt neben und im Odenbach 

Der Bachlauf zwischen dem Sonnenhof und der Bebauung in der Hauptstraße ist ebenfalls begra-

digt. Gemäß Abb. 24 ufert der Odenbach auch in diesem Bereich bei außergewöhnlichen Stark-

regen in die Talaue aus, was den Hochwasserzufluss zur Hauptstraße dämpft. 

 
Abb. 23: Odenbach unterhalb des Sonnenhofes 
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Abb. 24: Überflutungsgefährdung des Odenbachs zwischen Sonnenhof und Hauptstraße, Sturzflutgefah-
renkarte des Landes von 11/2023 für außergewöhnlichen Starkregen, SRI 7, 1 Std.  
https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte 

Bevor der Odenbach die Hauptstraße quert, fließt er in Betonhalbschalen gefasst durch zwei Gär-

ten. 

 
Abb. 25: Odenbach oberhalb der Hauptstraße 

https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte
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Kommt bei Starkregen zu viel Wasser an dem Durchlass an oder verstopft dieser durch mitgeführ-

tes Treibgut, kann es vor der Verrohrung zu einem Aufstau kommen. 

 
Abb. 26: Zulauf zum Durchlass Hauptstraße 

Gemäß Abb. 27 wird die Bebauung in Odenbachnähe nicht von Bachhochwasser erreicht. 

 
Abb. 27: Überflutungsgefährdung oberhalb der Hauptstraße, Sturzflutgefahrenkarte des Landes von 
11/2023 für außergewöhnlichen Starkregen, SRI 7, 1 Std 
https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte 

Für tiefliegende Nebengebäude kann eine Überflutung allerdings nicht ausgeschlossen werden. 

Die Anlieger sollten bei Bedarf geeignete Objektschutzmaßnahmen umsetzen (s. Abschnitt 4.14). 

https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte
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Abb. 28: Odenbach oberhalb der Hauptstraße 

Nach der Querung der Hauptstraße, verläuft der Odenbach entlang des Bebauungsrandes der 

Kanalstraße. Gemäß Abb.30 besteht für die Bebauung keine Überflutungsgefahr aus dem Oden-

bach. 

 
Abb. 29: Odenbach in der Kanalstraße 

 
Abb. 30: Überflutungsgefährdung in der Kanalstraße, Sturzflutgefahrenkarte des Landes von 11/2023 für 
außergewöhnlichen Starkregen, SRI 7, 1 Std.  
https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte  

https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte

































































































